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§ 333a GewO 1994
 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

Schriften und Zeugnisse, die auf Grundlage dieses Bundesgesetzes erstellt und ausgestellt werden, sowie Eingaben,

die auf das Erstellen und das Ausstellen von Schriften auf Grundlage dieses Bundesgesetzes gerichtet sind, sind von

den Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit.

In Kraft seit 18.07.2017 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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